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Text 

Anrechnung von Zeiten ärztlicher Aus- oder Weiterbildung und ärztlicher Tätigkeiten 

§ 14. (1) Sofern § 5a nicht zur Anwendung kommt, hat die Österreichische Ärztekammer auf Antrag 
unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit 

 1. im Rahmen der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt oder in einem 
Additivfach gemäß der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II 
Nr. 286/2006, oder der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015), BGBl. II 
Nr. 147/2015, absolvierte Ausbildungszeiten, 

 2. im Ausland gemäß den entsprechenden ausländischen Aus- oder Weiterbildungsvorschriften 
absolvierte ärztliche Aus- oder Weiterbildungszeiten, 

 3. in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft unter Anleitung und Aufsicht 
absolvierte Zeiten ärztlicher Tätigkeiten zum Zweck des Erwerbs von auf die Erlangung der 
Berufsberechtigung als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt gerichteten Kenntnissen, 
Erfahrungen und Fertigkeiten, 

 4. Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes, 

 5. des Zivildienstes, 

 6. Zeiten aus dem Klinisch-Praktischen Jahr gemäß Humanmedizinstudium sowie 

 7. hinsichtlich des Erwerbs von Spezialisierungen gemäß § 11a Abs. 1 auch ärztliche Tätigkeiten 

auf die jeweils für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum 
Facharzt oder für die Ausbildung in einem Additivfach gemäß der Ärztinnen-/Ärzte-
Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, oder der Ärztinnen-/Ärzte-
Ausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015), BGBl. II Nr. 147/2015, oder für die Spezialisierung gemäß der 
Verordnung gemäß § 11a Abs. 3 vorgesehene Dauer anzurechnen. 
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(2) Bei einem Antrag gemäß Abs. 1 hat die Österreichische Ärztekammer den Antragsteller nach 
Beurteilung von Inhalt und Dauer der absolvierten Zeiten anhand der vorgelegten Unterlagen und unter 
Berücksichtigung seiner Berufserfahrung, Zusatzausbildung und sonstigen ärztlichen Aus- oder 
Weiterbildung über die anrechenbaren Ausbildungszeiten zu unterrichten. 

(3) Die Österreichische Ärztekammer hat mit Bescheid innerhalb einer Frist von vier Monaten ab 
dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Antrag einschließlich der vollständigen Unterlagen 
einreicht, zu entscheiden. 
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